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An den Gemeinderat 

der Gemeinde Diex 

Diex 25 

9103 Diex 

10.03.2026, Diex 

Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat gemäß 8 42 K-AGO 

Der Gemeinderat der Gemeinde Diex möge nachstehenden Antrag diskutieren und 

beschließen: 

Umsetzung der Auflagen zu den Widmungspunkten 5/2022 und 5/2019 

(Umwidmung KG Diexerberg) zur Entsprechung der Zielsetzungen des OEK 

sowie dem K-ROG 2021 und aktuelle Projektentwicklungen 

Der Gemeinderat hat im Jahr 2022 die Änderung des Flächenwidmungsplanes für die 
Widmungspunkte 5/2022 (KG Diexerberg) und 5/2019 (KG Diexerberg) beschlossen. Diese 
Umwidmung von Grünland in Bauland —- Dorfgebiet erfolgte im Rahmen der Zuständigkeit 

der Gemeinde für die örtliche Raumordnung und unter Berücksichtigung der Ziele des 
Kärntner Raumordnungsgesetzes (K-ROG 2021). 

Gemäß 88 2 und 3 K-ROG 2021 haben Gemeinden für eine geordnete räumliche 
Entwicklung sowie eine nachhaltige Siedlungsstruktur Sorge zu tragen. Im Zuge der 
damaligen Widmungsprüfung wurden von den zuständigen Fachstellen des Landes Kärnten 

— insbesondere der damaligen Abteilung 3 — Gemeinden und Raumordnung — verschiedene 
Aspekte und Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung der Fläche angesprochen. Dazu sei 

insbesondere auf die fachliche Stellungnahme der Abteilung 3 des Landes Kärnten vom 
04.05.2022 hingewiesen, in der wie folgt ausgeführt wird: „Aufgrund des nun vorliegenden 
neuen Vermessungs-/Erschließungskonzeptes, welches auf die naturräumliche Situation 
einerseits sowie auf eine mögliche Weiterentwicklung andererseits Bedacht nimmt, kann 
dem ggst. Begehren prinzipiell fachlich zugestimmt werden. Voraussetzung ist jedoch, um 

den formulierten Zielsetzungen des OEK zu entsprechen sowie auch dem K-ROG 2021 zu 

entsprechen, dass zumindest zwei Parzellen (eine aus der 1. Reihe und eine aus der 2. 
Reihe) der Gemeinde mit entsprechendem Optionsvertrag (Zuweisungsrecht mit fixiertem 

Kaufpreis) zur Verfügung gestellt werden, um Diexer Jungfamilien die Möglichkeit der 
Errichtung eines Eigenheimes zu schaffen. Auch der Verkauf (zu fixiertem Preis) an die 

Gemeinde wäre eine Option. 

Inzwischen ist bekannt geworden, dass die betreffende Fläche voraussichtlich den 
Eigentümer wechseln wird und offenbar eine Bebauung mit mehreren Wohngebäuden 
geplant ist. Zudem sind in der Vergangenheit Werbeanzeigen veröffentlicht worden, in denen 

Wohnungen auf dieser Fläche zum Verkauf angeboten wurden und als Zweitwohnsitze 
beworben wurden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es zweckmäßig und im Interesse einer transparenten 
Gemeinderatspolitik, den aktuellen Stand der Projektentwicklung sowie die Umsetzung der 

im Zuge der Widmung angesprochenen Rahmenbedingungen darzustellen. 

Als SPÖ-Fraktion ist es uns darüber hinaus ein zentrales Anliegen, dass junge Diexerinnen 
und Diexer auch künftig die Möglichkeit haben, in ihrer Heimatgemeinde zu wohnen und zu 
bleiben. Gerade in ländlichen Regionen führt ein Mangel an leistbarem Wohnraum, zu dem 

auch leistbare Grundstücke gehören, häufig dazu, dass jJunge Menschen gezwungen sind, in 
andere Gemeinden oder Städte abzuwandern.



Eine auf generationsübergreifende, vorausschauende und gemeinwohlorientierte 
Raumordnung sollte daher auch darauf abzielen, Wohnmöglichkeiten für die heimische 
Bevölkerung — insbesondere für junge Familien — sicherzustellen. 

Darüber hinaus wurde in der Stellungnahme der damaligen Abteilung 3 des Landes Kärnten 
— wie zuvor bereits ausgeführt - im Zusammenhang mit der Entwicklung der Fläche auch die 
Möglichkeit von Bauparzellen für Diexer Jungfamilien angesprochen bzw. als Voraussetzung 
der Zielkonformität der Umwidmung mit den Zielen des OEK sowie des K-ROG 2021 
definiert. 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

e Der Bürgermeister wird ersucht, dem Gemeinderat einen Bericht über den aktuellen 
Stand der Umsetzung der im Zusammenhang mit den Widmungspunkten 5/2022 und 

5/2019 beschlossenen Rahmenbedingungen sowie über den derzeit bekannten 
Stand der Projektentwicklung auf der betreffenden Fläche vorzulegen. 

e Der Bürgermeister wird ersucht, mit dem baldigen neuen Eigentümer der 
Grundstücke Gespräche zu führen, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit, im 
Zuge der Entwicklung zwei Bauparzellen für Diexer Jungfamilien — wie sie in der 
Stellungnahme der damaligen Abteilung 3 des Landes Kärnten angesprochen 
wurden — vorzusehen und damit auch eine Konformität der Bebauung mit den 
Zielsetzungen des OEK sowie des K-ROG 2021 zu gewährleisten. 

e Der Bürgermeister wird weiters ersucht, Möglichkeiten zur Schaffung von Wohnraum 
im Ortskern zu Ilukrieren, insbesondere durch Gespräche mit dem Eigentümer der 
derzeit leerstehenden Gasthäuser im Ortszentrum, um mögliche 
Nutzungsperspektiven — etwa für Wohnungen — auszuloten. 

® Über die Ergebnisse dieser Gespräche sowie über den aktuellen Stand der 
Angelegenheit ist dem Gemeinderat zu gegebener Zeit, jedoch spätestens vor den 

nächsten Bewegungen in diesem Anliegen, Bericht zu erstatten, damit dieser auf 
Grundlage aktueller Informationen weitere Entscheidungen treffen kann. 

Unterschriften der Gemeinderät: innen der SPÖ Gemeinderatsfraktion Diex: 
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